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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.08.1996

Norm

ASVG §162

MuttSchG §3 Abs1

MuttSchG §5 Abs1

Rechtssatz

Die Verlängerung der nach der Geburt liegenden Schutzfrist darf nur im Ausmaß der durch die Geburt

stattgefundenen Verkürzung der Achtwochenfrist des § 3 Abs 1 MSchG, höchstens aber auf 16 Wochen erfolgen, so

daß nicht immer die volle Verkürzung der Schutzfrist vor der Geburt nach der Geburt "nachgeliefert" wird.
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